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9621 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juli 2016 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Verrechnungspreisdokumentationsgesetz erlassen, das Einkommensteuergesetz 
1988, das Finanzstrafgesetz, das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz, das 
Kapitalabfluss-Meldegesetz, das Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz, das EU-
Amtshilfegesetz, das Zollrechts-Durchführungsgesetz, das Bewertungsgesetz 1955, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988 und die Bundesabgabenordnung geändert und das EU-
Quellensteuergesetz aufgehoben werden (EU-Abgabenänderungsgesetz 2016 – EU-AbgÄG 
2016) 

Dieser Beschluss des Nationalrates dient der Umsetzung folgender Richtlinien der Europäischen Union in 
österreichisches Recht: 
- Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in 

Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten 
und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs 

- Richtlinie 2014/86/EU zur Änderung der Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem 
der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten 

- Richtlinie (EU) 2015/2376 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung 
zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 

- Richtlinie (EU) 2015/2060 zur Aufhebung der Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung 
von Zinserträgen 

- Richtlinie (EU) 2016/881 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum 
automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 

 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 12. Juli 
2016 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Martin Weber. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Ingrid Winkler, Dr. Heidelinde Reiter, 
Mag. Reinhard Pisec, BA und Sonja Zwazl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Martin Weber gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 12. Juli 2016 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2016 07 12 

 Martin Weber Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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